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Umwandlungswert Der Umwandlungswert entspricht dem angepassten Kapital im Todes- oder Erlebensfall, wenn der
Versicherungsnehmer von weiteren Prämienzahlungen freigestellt wird.

Sparprämie Die Sparprämie entspricht der Prämie für die Hauptversicherung abzüglich Abschluss-, Inkasso- und
Verwaltungskosten.

Zusatzprämie Die Zusatzprämie in der vertraglich vereinbarten Höhe wird in einen von Allianz Suisse bestimmten Anlagebaustein
investiert.

Inventardeckungsrückstellung Die Inventardeckungsrückstellungen entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zusammen mit
künftigen Versicherungsbeiträgen und Zinsen die garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden können.
Die Deckungsrückstellung wird mit dem gültigen technischen Zinssatz berechnet.

Rückkaufszeitpunkt Der Rückkaufszeitpunkt ist das Datum, auf den der Rückkaufswert aufgrund des Rückkaufsbegehrens des
Versicherungsnehmers berechnet wird. Ist im Rückkaufsbegehren kein Datum genannt, erfolgt die Berechnung auf
das Datum, bis zu dem die Prämien vollständig bezahlt sind.

Kapitalmarktsatz Bei der Berechnung des Zinsrisikoabzuges werden marktgerechte Zinssätze in der Vertragswährung zu bestimmten
Laufzeiten berücksichtigt.

Partizipationsmechanismus Ein Teil des Zinsüberschusses wird aufgrund eines Partizipationsmechanismus ermittelt, der für die Sparprämien
eine Beteiligung an steigenden Zinsen ermöglicht. Dieser Partizipationsmechanismus orientiert sich am
Kassazinssatz der Schweizerischen Nationalbank für Obligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit 10
Jahren Laufzeit.

Partizipationsertrag Für die Berechnung des jährlichen Partizipationsertrages wird jede einzelne Sparprämie jeweils innerhalb eines
Zeitabschnitts von zehn Jahren, längstens jedoch bis zur Beendigung des Vertrages, mit dem relevanten Zinssatz
multipliziert. Die so berechneten Partizipationserträge auf den einzelnen Sparprämien werden jährlich aufsummiert
dem Vertrag zugeteilt.

Rücknahmewert Der Rücknahmewert des Anlagebausteins entspricht den dem Vertrag zugeteilten Anteilen, bewertet mit dem letzten
vor der Rücknahme publizierten Kurswert des dem Anlagebaustein unterlegten Finanzinstruments beziehungsweise
dem Wert der letzten durch Allianz Suisse vorgenommenen Bewertung des Anlagebausteins, abzüglich allfälliger von
Allianz Suisse belasteten Kosten aufgrund gesetzlicher Abgaben sowie von Dritten erhobenen Rücknahmespesen
und Rücknahmekommissionen.

Ausgabewert Der Ausgabewert des Anlagebausteins entspricht den dem Vertrag zugeteilten Anteilen, bewertet mit letzten vor der
Gutschrift publizierten Kurswert des dem Anlagebaustein unterlegten Finanzinstruments beziehungsweise dem Wert
der letzten durch Allianz Suisse vorgenommenen Bewertung des Anlagebausteins, zuzüglich von Allianz Suisse
aufgrund gesetzlicher Abgaben belasteten Kosten, sowie von Dritten erhobenen Ausgabespesen und
Ausgabekommissionen.

Anlagebaustein Der Anlagebaustein bezeichnet diejenige Komponente des Produktes, die mit einem renditeorientierten
Finanzinstrument unterlegt ist und in den vertraglich umschriebenen Fällen mit einem andern Finanzinstrument,
dessen Volatilität und Ertragschancen geringer sind. Allianz Suisse bestimmt das/die Finanzinstrument/e für den
Anlagebaustein, in welches/welche die Investitionen aus den Zusatzprämien und/oder aus zugeteilten Überschüssen
erfolgen.

Hauptfälligkeit Die Hauptfälligkeit entspricht dem Datum, an dem sich der Beginn des Versicherungsjahres jährt.

Wiederinkraftsetzung Bei einem wiederinkraftgesetzten prämienfrei gestellten oder aufgehobenen Vertrag wird dieser wieder
prämienpflichtig.

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Allgemeinen Bedingungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.


